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Unsere Stellungnahme vom 26.09.2020 

E-Mail von Frau Naujoks an Herrn Dr. Kuhrau vom 17.01.2020 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


das o.g. Planungsgebiet liegt unmittelbar auf der Fläche, auf der sich das vom LVR

Amt für Denkmalpflege 1996 als ein Baudenkmal erkannte „ehemalige Fliegerhorst 

und teilw. Flughafenkaserne" befindet. Die damals noch umfänglicher erhaltene Ge

samtanlage maß das LVR-ADR zum damaligen Zeitpunkt noch Denkmalwert zu. 


In der Stellungnahme des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland vom 

26.09.2019 wurden deshalb Bedenken gegen die Planung geäußert und um die er

neute Prüfung des Denkmalwertes gebeten. 


Daraufhin hat ein Ortstermin am 18. Dezember in der Bundespolizeidirektion des 

Flughafens Düsseldorf (Teil des ehemaligen Fliegerhorstes am Flughafen Düsseldorf) 
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stattgefunden. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass das LVR-ADR in den Resten der 
ehemals viel umfangreicheren Anlage heute keinen Denkmalwert mehr sieht, zumal 
dieses bauliche Fragment zusätzlich durch Umnutzungen und Überbauungen der 
1970/80 Jahre stark verunklärt ist. 

Sämtliche Bedenken, die in der am 26.09.2019 abgegebenen Stellungnahme aufge
führt sind, sind nun ausgeräumt. 

Mit freundlichen Grüßen 


